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43/02 Leistungsrecht

Norm

HGG 1992 §33 Abs1;

HGG 1992 §33 Abs3;

HGG 1992 §34 Abs1;

HGG 1992 §34 Abs3;

Rechtssatz

Einer Kürzung des Anspruches des Wehrp6ichtigen auf Zuerkennung von Wohnkostenbeihilfe nach § 33 HGG 1992

(um die Hälfte) ausschließlich mit dem Argument, daß die Lebensgefährtin des Wehrp6ichtigen, die mit ihm im

Haushalt lebe, "den Haushalt" führe, für Lebensmittel, Putzmittel und Waschmittel aufkomme und ein eigenes

Bruttoeinkommen von ÖS 27000,-- monatlich habe, fehlt die gesetzliche Grundlage. Durch diesen Beitrag der

Lebensgefährtin des Wehrp6ichtigen werden die von diesem für die Beibehaltung der Wohnung zu bezahlenden

Kosten iSd § 33 Abs 3 HGG 1992 nicht gemindert.
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